
Dritte Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für die  
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) 

ausländischer Studienbewerber 
an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt  

 
Vom 9. März 2018 

 
 
 
Aufgrund des Art. 5 § 3 Satz 1 des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Bayern 
vom 29. März 1924 (BayRS 2220-1-K) erlässt die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt folgende 
Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) ausländischer 
Studienbewerber an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt vom 12. Oktober 2005 (Amtsblatt 
der Stiftung Katholische Universität Eichstätt, Jg. 30, Nr.1/2006, S. 29), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 30. Januar 2015 (Amtsblatt der Stiftung Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Jg. 39, Nr. 
1/2015, S. 36) wird wie folgt geändert: 
 
 

1. Im Titel der Prüfungsordnung werden nach dem Wort „Studienbewerber“ die Worte „und 
Studienbewerberinnen“ eingefügt. 

 
2. In der Einleitungsformel werden das Datum „03. Mai 2011“ durch das Datum „6. Juni 2004“ 

und das Datum „17. November 2011“ durch das Datum „25. Juni 2004“ ersetzt sowie nach 
dem Wort „(RO-DT) die Worte „in der jeweils geltenden Fassung“ eingefügt. 

 
3. § 2 Abs. 4 Satz 1 wird folgender Buchstabe g angefügt:  

 
„g) Inhaber/Inhaberinnen eines Zeugnisses über die bestandene Prüfung telc Deutsch C1  
     Hochschule.“ 
 

 
4. In § 3 Abs. 2 wird die Zahl „45“ durch die Zahl „60“ ersetzt.  

 
 

5. In § 8 Abs. 1 werden die Sätze 3 bis 5 gestrichen. 
 

 
 

§ 2 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2017 in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
vom 13. Dezember 2017 sowie der Genehmigung der Präsidentin vom 8. März 2018 und dem 
Einvernehmen des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst  
vom  22. Januar 2018; Az.: X.3-5e69n-10b/5025. 
 
Eichstätt/Ingolstadt, den 9. März 2018 
 
 
 
Prof. Dr. Gabriele Gien 
Präsidentin 
 
Diese Satzung wurde am 9. März 2018 in der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt niedergelegt. 
Die Niederlegung wurde am gleichen Tag in der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt bekannt 
gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher der 9. März 2018. 

 

 


